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Merkblatt für selbstständig tätige Tierärztinnen/Tierärzte für das Jahr 2017 
 

 

Pflichtbeitrag  

 

Besteht keine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung, beträgt Ihr Pflicht-

beitrag 16 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) der gesetzlichen Rentenversicherung, 

also 1.016,00 EUR monatlich (12.192,00 EUR jährlich).  

 

 

Vorläufige Beitragsveranlagung 

 

Erreichen Ihre Jahreseinkünfte aus selbstständiger tierärztlicher Tätigkeit nicht die BBG 

(76.200,00 EUR), zahlen Sie monatlich 16 Prozent Ihrer Einkünfte. Die Einkünfte sind durch ei-

ne Bestätigung Ihres Steuerberaters oder eine Kopie des Einkommensteuerbescheides nachzu-

weisen. 

 

Bitte schätzen Sie (oder Ihr Steuerberater) Ihre voraussichtlichen Einkünfte. Bis zur Vorlage der 

Gewinnermittlung sind 16 Prozent dieses geschätzten Einkommens zu zahlen. 

 

Ist eine Schätzung schwierig, können Sie vorläufig den Mindestbeitrag von 237,49 EUR monat-

lich zahlen. 

 

Nach Vorlage der Einkommensnachweise erfolgt rückwirkend eine Beitragsveranlagung mit 

16 Prozent der nachgewiesenen Einkünfte. 

 

 

Vorläufige Beitragsbefreiung  

 

Schätzen Sie voraus, dass Sie einen Verlust erwirtschaften, können Sie vorübergehend von der 

Beitragszahlung befreit werden. Die Befreiung ist nicht zu empfehlen. Beachten Sie bitte Fol-

gendes: 

 

Haben Sie nicht durchgängig Beiträge gezahlt, berechnen wir Ihre Rente nur aufgrund der tat-

sächlich gezahlten Beiträge. Zahlen Sie durchgängig Beiträge, ergibt sich eine günstigere Ren-

tenanwartschaft. 

 

 

Beitragszahlung 
 

Die Beiträge sind von Ihnen durch die Teilnahme am Lastschriftverfahren zu zahlen (§ 16 Al-

terssicherungsordnung). Hierfür verwenden Sie bitte unser SEPA-Lastschriftmandat. Der Bei-

tragseinzug erfolgt zum 20. des jeweiligen Monats. 
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Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
 

Sind Sie auf Honorarbasis tierärztlich tätig, besteht unter Umständen für diese Tätigkeit Versi-

cherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die gesetzliche Rentenversicherung 

spricht in diesen Fällen von der so genannten arbeitnehmerähnlichen Selbstständigkeit. Bitte klä-

ren Sie diesen Sachverhalt – unter Einbeziehung Ihres Auftraggebers – vorab direkt mit der ge-

setzlichen  Rentenversicherung. Der Antrag auf Feststellung Ihres sozialversicherungsrechtlichen 

Status ist innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit bei der Clearingstelle der Deut-

schen Rentenversicherung Bund zu stellen. Wird im Statusfeststellungsverfahren die Versiche-

rungspflicht festgestellt, können Sie sich von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung befreien lassen. Die Befreiung wirkt vom Vorliegen der Befreiungsvorausset-

zungen an, wenn der Antrag innerhalb von drei Monaten gestellt wird. 

 

 

Freiwillige Beiträge 
  
Sie können freiwillig zusätzliche Beiträge bis zum Höchstbeitrag von monatlich 1.781,19 EUR 

leisten. Zahlungsfrist ist der 31.12. des Kalenderjahres.  

 

 

Beitragsstufen 2017  
EUR 

jährlich 

EUR 

monatlich 

Pflichtbeitrag 12.192,00 1.016,00 

Höchstbeitrag 15/10 21.374,28 1.781,19 

Mindestbeitrag 2/10 2.849,88 237,49 

 


